
Hinweise zu den Rechten der Aktionäre

2.   Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

(§ 126 und § 127 des Aktiengesetzes, § 1 Absatz 2 Satz 3 des

Covid-19-Gesetzes)

Aktionäre können einen Gegenantrag mit Begründung gegen die Vorschläge von Vorstand

und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung stellen sowie Vorschläge zur

Wahl von Abschlussprüfern oder zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern machen.

Gegenanträge oder Wahlvorschläge, die der Gesellschaft unter der nachstehend angegebenen

Adresse mindestens 14 Tage vor der Versammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der

Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also bis spätestens zum 27. April 2021, 24:00 Uhr

MESZ, zugegangen sind, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und

einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung über die Internetseite

www.lew.de/hauptversammlung zugänglich gemacht.

Nach § 126 Absatz 2 des Aktiengesetzes brauchen ein Gegenantrag und dessen Begründung nicht

zugänglich gemacht zu werden,

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde,

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Haupt-

versammlung führen würde,

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende

Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält,

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu einer

Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 des Aktiengesetzes zugänglich gemacht

worden ist,

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den

letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft nach

§ 125 des Aktiengesetzes zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung

weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat,



6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen

und sich nicht vertreten lassen wird, oder

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von ihm

mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen.

Für das Zugänglichmachen von Wahlvorschlägen gilt sinngemäß dasselbe. Wahlvorschläge

brauchen darüber hinaus nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie den Namen, den

ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person nicht enthalten. Anders als

Gegenanträge brauchen Wahlvorschläge nicht begründet zu werden.

Die Begründung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen braucht nicht zugänglich gemacht zu

werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Stellen mehrere Aktionäre

Gegenanträge zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung oder machen sie gleiche

Wahlvorschläge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie ihre

Begründungen zusammenfassen.

Für die Übermittlung von Gegenanträgen (nebst Begründung) und Wahlvorschlägen ist folgende

Adresse maßgeblich:

Lechwerke AG
Investor Relations
Schaezlerstraße 3
86150 Augsburg

Telefax: (0821) 328-333-6161

E-Mail: investor-relations@lew.de

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 Aktiengesetz zugänglich

zu machen sind, gelten als in der Hauptversammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende

unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.


